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   Satzung der Gemeinde Lüssow über die 
Abwasserbeseitigung 

 
- Abwassersatzung - 

 
 

Aufgrund der §§ 2,5 und 15 der Kommunalverfassung f ür das Land 
Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Neubekann tmachung vom 
18.06.2004 (GVOBl. M-V, S.205), zuletzt geändert du rch Artikel 7 
des Gesetzes vom 17.12.2009 (GVOBl. M-V, S. 687, 71 9) und der §§ 
39 ff des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vor pommern vom 
30.11.1992 (GVOBl. M-V, S.669) zuletzt geändert am 05.12.2007, 
GVOBl. M-V, S. 377) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 09.02.2009 (GVOBl. M-V, S. 238) beschließt die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Lüssow folgende Sat zung über die 
Abwasserbeseitigung:  
 
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 
§ 1 Allgemeines 
 
(1) Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe dieser Satzu ng zur 
Beseitigung und Ableitung des in ihrem Entsorgungsg ebiet 
anfallenden Abwassers    
a) eine rechtlich selbständige Einrichtung zur zent ralen 
Schmutzwasserbeseitigung für den Ortsteil Lüssow mi t Überleitung 
nach Stralsund 
b) eine rechtlich selbständige Einrichtung zur zent ralen 
Schmutzwasserbeseitigung für das Gewerbegebiet Lüss ow mit 
Überleitung nach Stralsund 
c) eine rechtlich selbständige Einrichtung zur zent ralen 
Schmutzwasserbeseitigung für den Ortsteil Langendor f mit 
Überleitung nach Stralsund 
d) eine rechtlich selbständige Einrichtung zur zent ralen 
Schmutzwasserbeseitigung für das Gewerbegebiet Lang endorf mit 
Überleitung nach Stralsund 
e) eine rechtlich selbständige Einrichtung zur deze ntralen 
Schmutzwasserbeseitigung für Teilbereiche im Ortste il Klein 
Kordshagen 
f) eine rechtlich selbständige Einrichtung zur Able itung von 
geklärtem Schmutzwasser und nicht anderweitig zu ve rbringendem 
Niederschlagswasser für Teilbereiche im Ortsteil Kl ein Kordshagen 
(Bürgermeisterkanal) 
g) eine rechtlich selbständige Einrichtung zur zent ralen 
Niederschlagswasserbeseitigung im Gewerbegebiet Lüs sow 
h) eine rechtlich selbständige Einrichtung zur zent ralen 
Niederschlagswasserbeseitigung im Gewerbegebiet Lan gendorf 
(2) Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels  
a) zentraler Kanalisations- und Abwasserbehandlungs anlagen im 
Trenn- und/oder Mischverfahren oder mittels 
Abwasserbehandlungsanlagen mit Vorkehrungen zur Beh andlung und 
Abfuhr von Abwasser einschließlich Fäkalschlamm. 
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b) Ableitung von geklärtem Schmutzwasser und nicht anderweitig zu 
verbringendem Niederschlagswasser über Bürgermeiste rkanäle 
(teilzentrale Abwasserbeseitigung) 
(3) Die Gemeinde kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise 
durch Dritte vornehmen lassen.                                               
(4) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwassera nlagen sowie 
den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Anschaffung, Erwei terung, 
Erneuerung (oder Sanierung), Verbesserung oder Bese itigung 
bestimmt die Gemeinde im Rahmen der ihr obliegenden  
Abwasserbeseitigungspflicht und – im Falle der Eins chaltung eines 
Dritten der Dritte  – gemäß den entsprechenden vert raglichen und 
gesellschaftsrechtlichen Verpflichtungen. 
 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
(1)  Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzun g umfasst das 
Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versicke rn, Verregnen 
und Verrieseln von Abwasser sowie die Beseitigung d es in 
Hauskläranlagen  anfallenden Schlamms und das in ab flusslosen 
Gruben gesammelten Abwassers und die Beseitigung de s Klärschlamms. 
(2) Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewe rblichen, 
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunr einigt oder 
sonst in seinen Eigenschaften verändert ist oder da s von 
Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder be festigten 
Flächen abfließt.  
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für da s in 
landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser,  einschließlich 
Jauche und Gülle, das dazu bestimmt ist, auf landwi rtschaftlich, 
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Böde n aufgebracht 
zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbes ondere das 
menschliche Fäkalwasser. 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grun dstück im Sinne 
des Grundbuchrechtes.  
(4) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einri chtungen, zur 
Abwasserbeseitigung, soweit sie nicht Bestandteil e iner 
öffentlichen Abwasseranlage sind, die der Sammlung,  Vorbehandlung, 
Prüfung, Ableitung und Klärung des Abwassers auf de m Grundstück 
dienen. Dazu gehören insbesondere Abwasserleitungen  einschließlich 
deren Kontroll- und Reinigungsschächte, Reinigungsö ffnungen, 
Hebeanlagen, Rückstausicherungen, Abwasservorbehand lungsanlagen, 
Abscheideanlagen und Kontrollvorrichtungen, Kleinkl äranlagen und 
abflusslose Gruben. 
(5) Die zentralen öffentlichen Einrichtungen enden bei der 
Schmutzwasserbeseitigung und bei der 
Niederschlagswasserbeseitigung an der Grundstücksgr enze. Erfolgt 
die Schmutzwasserbeseitigung im Drucksystem, endet die zentrale 
öffentliche Schmutzwasseranlage hinter dem Anschlus sstutzen bzw. 
Anschlussschacht des zentralen Abwasserkanals. 
(6) Zu den öffentlichen zentralen Abwasseranlagen g ehört das 
gesamte Entwässerungsnetz einschließlich aller tech nischen 
Einrichtungen wie 

a)  Leitungsnetz mit – je nach örtlichen Verhältnissen - 
getrennten Leitungen für Schmutzwasser und 
Niederschlagswasser (Trennverfahren) oder/und gemei nsame 
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Leitungen für beide Abwasserarten (Mischverfahren) , 
Anschlusskanäle, Reinigungs- und Revisionsschächte,  
Pumpstationen und Regenrückhaltebecken;  

b)  alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers wie  z.B. die 
Klärwerke und ähnliche Anlagen, die im Eigentum der  Gemeinde 
stehen und ferner die von Dritten hergestellten und  
unterhaltenen oder in deren Besitz befindlichen Anl agen, 
deren sich die Gemeinde bedient,  

c)  offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, wenn i hnen 
wasserrechtlich die Gewässereigenschaft entzogen is t und 
sie zur Aufnahme der Abwässer dienen. 

(7) Zur öffentlichen dezentralen Abwasseranlage geh ören alle 
Vorkehrungen und Einrichtungen zur Abfuhr und Behan dlung von 
Abwasser aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlag en 
einschließlich Fäkalschlamm außerhalb des zu entwäs sernden 
Grundstückes. 
(8) Soweit sich die Vorschriften dieser Satzung auf  den 
Grundstückseigentümer beziehen, gelten die Regelung en entsprechend 
auch für Erbbauberechtigte und solche Personen, die  die 
tatsächliche Gewalt über eine bauliche Anlage oder ein Grundstück 
ausüben. 
(9) Zu privaten dezentralen Abwasseranlagen gehören  
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben auf den zu entwässernden 
Grundstücken. 
(10) Zu den teilzentralen öffentlichen Abwasseranla gen gehören 
Bürgermeisterkanäle. 
Bürgermeisterkanäle sind aus kommunalpolitschen Grü nden oder aus 
Gründen der Ortshygiene hergestellte Wasseranlagen,  aus denen 
i.d.R. Niederschlagswasser und durch den Grundstück seigentümer 
geklärtes Schmutzwasser ohne weitere Behandlung dur ch eine 
öffentliche Anlage in ein oberirdisches Gewässer ei ngeleitet wird. 
(11) Anschlusskanal ist der Kanal vom öffentlichen Abwasserkanal 
bis zur Grundstücksgrenze des zu entwässernden Grun dstücks.  
Beim Anschluss über private Straßen, Wege, Plätze u nd Grundstücke 
ist der Anschlusskanal der Kanal, der zwischen öffe ntlichem 
Abwasserkanal und der dem öffentlichen Kanal zugewa ndten Grenze 
der privaten Straße oder des privaten Weges, Platze s oder 
Grundstückes verläuft. Beim Verlauf des Anschlusska nals über 
Privatgrundstücke ist die Verlegung und Ausführung durch die 
Eigentümer zu klären und zu übernehmen. 
  
 
 
§ 3 Anschlusszwang 
 
(1) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, s ein Grundstück 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen an eine öff entliche 
Abwasseranlage anzuschließen, sobald auf seinem Gru ndstück auf 
Dauer Abwasser anfällt. 
(2) Dauernder Anfall von Abwasser ist anzunehmen, s obald das 
Grundstück mit Gebäuden für den dauernden oder vorü bergehenden 
Aufenthalt von Menschen oder gewerbliche oder indus trielle Zwecke 
bebaut ist oder mit der Bebauung des Grundstückes b egonnen wurde 
oder das Grundstück derart befestigt worden ist, da ss 
Niederschlagswasser als Abwasser anfällt. 
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(3) Die Verpflichtung nach § 3 Abs. 1 richtet sich auf den 
Anschluss an die zentrale Abwasseranlage, soweit di e öffentliche 
Kanalisationsanlage für das Grundstück betriebsbere it vorhanden 
ist, sonst auf den Anschluss des Grundstücks an die  dezentrale 
Abwasseranlage. 
(4) Besteht ein Anschluss an die dezentrale Abwasse ranlage, kann 
die Gemeinde den Anschluss an die zentrale Abwasser anlage 
verlangen, sobald die Voraussetzungen des § 3 Abs. 3 nachträglich 
eintreten. Der Grundstückseigentümer erhält eine en tsprechende 
schriftliche Mitteilung mit der Aufforderung zum An schluss seines 
Grundstückes an die zentrale Abwasseranlage. Der An schluss ist 
innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Aufforde rung 
vorzunehmen. 
(5) Werden an einer Erschließungsstraße, in die spä ter 
Entwässerungskanäle eingebaut werden sollen, Neubau ten errichtet, 
so sind alle Einrichtungen für den zukünftigen Ansc hluss an die 
zentrale Abwasseranlage vorzubereiten. 
(6) Ist ein Grundstück nicht durch einen betriebsfe rtigen Kanal 
erschlossen, so hat der Eigentümer eines Grundstück s, auf dem sich 
eine Grundstückskläranlage oder eine abflusslose Sa mmelgrube 
befindet, das Abwasser aus nichtöffentlichen abflus slosen Gruben 
und den Schlamm aus nichtöffentlichen Kleinkläranla gen der 
öffentlichen Einrichtung zur dezentralen Schmutzwas serbeseitigung 
zu überlassen. 
 
 
§ 4 Benutzungszwang 
 
(1) Wenn und soweit ein Grundstück an eine öffentli che 
Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der Grundstüc kseigentümer 
verpflichtet, alles anfallende Abwasser - sofern ni cht eine 
Einleitbeschränkung nach § 8 gilt - der öffentliche n 
Abwasseranlage zuzuführen. 
(2) Die Eigentümer von Grundstücken gemäß § 3 Abs. 6 sind 
verpflichtet, dass auf ihrem Grundstück  anfallende  Schmutzwasser 
in die Grundstückskläranlage  bzw. abflusslose Samm elgrube 
einzuleiten und der Gemeinde den Schlamm aus der 
Grundstückskläranlage bzw. das Abwasser aus der abf lusslosen 
Sammelgrube zu überlassen. Der Grundstückskläranlag e bzw. 
abflusslosen Sammelgrube darf kein Schmutzwasser zu geführt werden, 
zu dessen Behandlung sie bestimmungsgemäß nicht gee ignet ist. 
 
 
§ 5 Ausnahme und Befreiung vom Anschluss- und Benut zungszwang 
 
(1) Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, sol l von 
demjenigen, bei dem es anfällt, verwertet werden, w enn 
wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange n icht 
entgegenstehen. Unverschmutztes Niederschlagswasser  soll darüber 
hinaus in geeigneten Fällen versickert werden, sowe it die Gemeinde 
nicht für räumlich begrenzte Teile des Entsorgungsg ebietes oder 
einzelne Grundstücke den Benutzungszwang festsetzt.   
(2) Bei der zentralen Abwasseranlage (Schmutzwasser ) kann die  
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang auf An trag gewährt 
werden, wenn der Anschluss des Grundstücks für den Grundstücks- 
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eigentümer unter Berücksichtigung der Erfordernisse  des 
Gemeinwohls unzumutbar ist. 
Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Aufforde rung zum 
Anschluss bei der  Gemeinde oder bei Einschaltung eines Dritten 
beim Dritten zu stellen. Wird die Befreiung ausgesp rochen, soll 
für das Grundstück hinsichtlich der Schmutzwasseren tsorgung die 
Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung der d ezentralen 
Abwasseranlage durch die Gemeinde verfügt werden. 
 
 
§ 6 Entwässerungsgenehmigung 
 
(1) Die Gemeinde oder bei Einschaltung eines Dritte n der Dritte 
entscheidet, in welcher Weise das Grundstück anzusc hließen ist. 
Sie kann Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie 
Begutachtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen durch 
Sachverständige verlangen, sofern das zur Entscheid ung über den 
Entwässerungsantrag erforderlich erscheint. Die Kos ten hat der 
Grundstückseigentümer zu tragen. 
(2) Entwässerungsgenehmigungen sind vom Grundstücks eigentümer 
schriftlich zu beantragen (Entwässerungsantrag). 
(3) Die Gemeinde erteilt nach Bestimmungen dieser S atzung eine 
Genehmigung zum Anschluss an die jeweilige öffentli che 
Abwasseranlage und deren Benutzung (Entwässerungsge nehmigung). 
Änderungen an der Grundstücksentwässerungsanlage, a n den der 
Entwässerungsgenehmigung zugrundeliegenden Abwasser verhältnissen 
oder des Anschlusses an die Abwasseranlage, bedürfe n ebenfalls 
einer Entwässerungsgenehmigung. 
(4) Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte  erteilt und 
läßt diese unberührt. Sie gilt auch für und gegen d ie 
Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers. Sie er setzt nicht 
Erlaubnisse und Genehmigungen, die für den Bau oder  Betrieb der 
Grundstücksentwässerungsanlage nach anderen Rechtsv orschriften 
erforderlich sein sollten. 
(5) Die Gemeinde kann - abweichend von den Einleitb edingungen des 
§ 8 - die Genehmigung unter Bedingungen und Auflage n sowie unter 
dem Vorbehalt des Widerrufes oder der nachträgliche n Einschränkung 
oder Änderung erteilen. 
Die Einleitung von gefährlichen Abwässern nach der 
Abwasserherkunftsverordnung bedarf der Genehmigung der unteren 
Wasserbehörde. 
(6) Die Gemeinde oder bei Einschaltung eines Dritte n der Dritte 
kann dem Grundstückseigentümer die Selbstüberwachun g seiner 
Grundstücksentwässerungsanlage sowie die Verpflicht ung zur Vorlage 
der Untersuchungsergebnisse auferlegen. Es kann fer ner angeordnet 
werden, dass der Grundstückseigentümer eine regelmä ßige 
Überwachung zu dulden hat und die dadurch bedingten  Kosten zu 
erstatten hat.  
(7) Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf mit der  
Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässeru ngsanlage nur 
begonnen werden, wenn und soweit die Gemeinde das E inverständnis 
erteilt hat. 
(8) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zw ei Jahren nach 
ihrer Erteilung mit der Herstellung oder Änderung d er 
Grundstücksentwässerungsanlage nicht begonnen oder wenn die 
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Ausführung zwei Jahre unterbrochen worden ist. Die Frist kann auf 
Antrag um jeweils höchstens zwei Jahre verlängert w erden. 
  
  
§ 7 - Entwässerungsantrag 
 
(1) Für den Fall des § 1 Abs. 1 ist die Entwässerun g bei der 
Gemeinde oder bei Einschaltung eines Dritten beim D ritten mit dem 
Antrag auf Baugenehmigung einzureichen, wenn die 
Entwässerungsgenehmigung wegen eines genehmigungspf lichtigen 
Bauvorhabens erforderlich wird. In den Fällen des §  3 Abs. 4 ist 
der Entwässerungsantrag spätestens einen Monat nach  der 
Aufforderung zum Anschluss vorzulegen. Bei allen an deren Vorhaben 
ist der Antrag einen Monat vor deren geplanten Begi nn 
einzureichen. Für die Fälle, die nicht vom § 1 Abs.  1a und b 
erfasst werden, ist der Entwässerungsantrag bei der  unteren 
Wasserbehörde spätestens 2 Monate vor deren geplant en Beginn 
einzureichen. 
(2) Der Antrag für den Anschluss an eine zentrale A bwasseranlage 
hat zu enthalten: 
a) Erläuterungsbericht mit 
 - Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung 
 - Angabe über die Größe und Befestigungsart der Ho fflächen 
b) Eine Beschreibung des gewerblichen Betriebes, de ssen Abwasser 
eingeleitet werden soll, nach Art und Umfang der Pr oduktion und 
der Anzahl der Beschäftigten sowie des voraussichtl ich anfallenden 
Abwassers nach Menge und Beschaffenheit. 
c) Bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehan dlungsanlagen 
Angaben über  
- Menge und Beschaffenheit des Abwassers 
- Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage 
- Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständ en (z.B.     
Schlämme, Feststoffe, Leichtstoffe), 
- Anfallstelle des Abwassers im Betrieb. 
d) einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzu schließenden 
Grundstücks im Maßstab nicht kleiner als 1:500 mit folgenden 
Angaben: 
- Name des Eigentümers, Nutzer oder Antragstellers,  
- Straße und Haus-Nr., 
- Gebäude und befestigte Flächen, 
- Grundstück in Eigentumsgrenzen, Flur und Flurstüc ksnummer, 
- Lage der Grundstücksentwässerungskanäle, 
- Gewässer soweit vorhanden oder geplant, 
- in der Nähe der Abwasserleitungen vorhandener Bau mbestand. 
e) Einen Schnittplan im Maßstab 1:100 durch die Fal l- und 
Entlüftungsrohre des Gebäudes mit den Entwässerungs projekten. 
Einen Längsschnitt durch die Grundleitung und durch  die 
Revisionsschächte mit Angabe der Höhenmaße des Grun dstücks und der 
Sohlenhöhe im Verhältnis zur Straße, bezogen auf NM . 
f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßs tab 1:100, 
soweit dies zur Darstellung der Grundstücksentwässe rungsanlagen 
erforderlich ist. Die Grundrisse müssen insbesonder e die 
Bestimmung der einzelnen Räume und sämtliche in Fra ge kommenden 
Einläufe sowie die Ableitung unter Angabe der licht en Weite und 
des Materials erkennen lassen, ferner die Entlüftun g der Leitungen 
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und die Lage etwaiger Absperrschieber, Rückstauvers chlüsse und 
Nebenanlagen. 
(3) Der Antrag für den Anschluss an die öffentliche  dezentrale 
und teilzentrale Abwasseranlage hat zu enthalten: 
a) Angaben über Art und Bemessung der 
Grundstücksentwässerungsanlage, 
b) Nachweis der wasserbehördlichen Einleiterlaubnis  für die 
Grundstücksentwässerungsanlage, 
c) Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzu schließenden 
Grundstücks im Maßstab nicht kleiner als 1:500 mit folgenden 
Angaben: 
- Name des Eigentümers, Nutzer oder ein anderer Ber echtigter, 
- Straße und Haus-Nr., 
- vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Grundstück, 
- Lage der Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Sammel grube, 
- Lage der Entwässerungsleitungen außerhalb des Geb äudes mit 
Schächten, 
- Anfahr-und Entleerungsmöglichkeiten für das Entso rgungsfahrzeug, 
- Grundstück in Eigentumsgrenzen, Flur- und Flurstü cksnummern. 
d) bei Einleitung in den Bürgermeisterkanal die Zus timmung der 
Gemeinde und die bauaufsichtliche Zulassung der zu errichtenden 
Kleinkläranlage, Abscheider und weiterer Vorbehandl ungsanlagen 
(4) Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen un d 
Niderschlagswasserleitungen mit gestrichelten Linie n und 
Mischwasserleitungen strichpunktiert darzustellen. Später 
auszuführende Leitungen sind zu punktieren. 
Folgende Farben sind dabei zu verwenden: 
für vorhandene Leitungen   =  schwarz 
für neue Anlagen    = rot 
für abzubrechende Anlagen  = gelb 
Die für Prüfungsvermerke bestimmte grüne Farbe darf  nicht 
verwendet werden. 
(5) Die untere Wasserbehörde kann weitere Unterlage n fordern, wenn 
diese zur Beurteilung der Entwässerungsanlage erfor derlich sind.    
 
 
§ 8 - Einleitbedingungen 
  
(1) Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranla ge(n) gelten 
die in den § 8 Abs. 2 – 12 geregelten Einleitbeding ungen. Wenn 
eine Einleitung nach der Indirekteinleiterverordnun g genehmigt 
wird, treten die in der Genehmigung vorgegebenen We rte an die 
Stelle der in den nachfolgenden Absätzen festgelegt en 
Einleitungsbedingungen. 
Eine aufgrund der Indirekteinleiterverordnung ertei lte 
Einleitungsgenehmigung ersetzt für ihren Geltungsum fang die 
Einleitungsgenehmigung nach dieser Satzung. 
(2) Alle Abwässer dürfen nur über die Grundstücksen twässerungs-
anlage eingeleitet werden. 
(3) In dem nach dem Trennverfahren entwässerten Geb ieten darf 
Niederschlagswasser, Grund- und Dränwasser sowie un belastetes 
Kühlwasser nur in den Niederschlagswasserkanal, Sch mutzwasser nur 
in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. 
 (4) In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen sol che Stoffe 
nicht eingeleitet werden, die 
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- die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen, 
- giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder  Gase 
  bilden, 
- Bau- und Werkstoffe in stärkerem Maße angreifen s owie  
- die Abwasserbeseitigung und/oder die Schlammbesei tigung 
erschweren. 
Hierzu gehören insbesondere folgende Stoffe: 
- Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, H efe, Kleber, 
Borsten, Lederreste, Fasern, Kunststoffe, Textilien , grobes Papier 
u. ä. (diese Stoffe dürfen auch im zerkleinerten Zu stand nicht 
eingeleitet werden); 
- Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat,  Gips, Mörtel, 
flüssige und später erhärtende Abfälle wie Bitumen,  Teer und deren 
Emulsionen; 
- Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut und M olke; 
- Kaltreiniger, die chlorierte Kohlenwasserstoffe e nthalten oder 
die die Oelabscheidung verhindern; 
- Benzin, Heizoel, Schmieroel, tierische und pflanz liche Oele und 
Fette einschließlich des durch diese Stoffe verunre inigten 
Waschwassers. 
- Säuren, Laugen (zulässiger ph-Bereich 6, 5-10), c hlorierte 
Kohlenwasserstoffe, Phosgen, Schwefelwasserstoff, B lausäuren und 
Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze; Carbi de, die 
Acetylen bilden; ausgesprochen toxische Stoffe; 
- Schwermetalle 
Falls Stoffe dieser Art in stark verdünnter Form an fallen und 
dabei die in § 8 Abs. 6 genannten Einleitungswerte nicht 
überschritten  werden, gilt das Einleitungsverbot n icht. 
Das Verdünnungs- und Vermischungsverbot des § 8 Abs . 9 bleibt von 
dieser Regelung unberührt. 
(5) Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf n ur eingeleitet 
werden, wenn es der zweiten Strahlenschutzverordnun g vom 13. 
Oktober 1976 (BGBl. 2905, ber. BGBl. 1977 S. 184, S . 269; geänd. 
durch VO vom 08.01.1987, BGBl. I. S. 114) – insbeso ndere § 45 Abs. 
3 – entspricht.  
(6) Abwässer – insbesondere aus Industrie- und Gewe rbebetrieben 
oder vergleichbaren Einrichtungen (z.B. Krankenhäus er) – dürfen, 
abgesehen von den übrigen Abgrenzungen des Benutzun gsrechts, nur 
eingeleitet werden, wenn sie in der Stichprobe folg ende 
Einleitungswerte nicht überschreiten: 
1. Allgemeine Parameter  
 a) Temperatur      35 °C 
 b) pH-Wert       6,5 bis 10 
 c) absetzbare Stoffe, nur soweit eine 
      Schlammabscheidung aus Gründen der 
       ordnungsgemäßen Funktionsweise der 
      öffentlichen Abwasseranlage erfor- 
       derlich ist:      1 ml/l, nach 0,5 Std. 
         Absetzzeit 
         Zur Kontrolle anderer Parameter können 
         auch niedrigere Werte festgelegt werden, 
         wie z.B. 0,3 ml/l für toxische Metall- 
         hydroxide. 
2. Verseifbare Oele, Fette und Fettsäuren 250mg/l 
3. Kohlenwasserstoffe (KW) 
 a) direkt abscheidbar     DIN 1999 (Abscheider  
         für Leichtflüssigkeiten) 
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         beachten; entspricht 
         bei richtiger Dimensionie-
         rung annähern 150 mg/l KW 
 b) soweit eine über die Abscheidung von Leicht- 
       flüssigkeiten hinausgehende Entfernung von 
       Kohlenwasserstoffen erforderlich ist; 
      Kohlenwasserstoff, gesamt (gem. DIN 34409 Tei l 18) 
4.  Organische halogenfreie Lösemittel    Entspr. spezieller 
    mit Wasser ganz oder teilweise mischbar und  Fe stlegung, jedoch 
    biologisch abbaubar:     Richtwert auf keinen F all
         größer als er der  
         Löslichkeit entspricht  
         oder als 5 g/l 
5. Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst) 
 a)  Arsen   (As)    1 mg/l    
 b)  Blei   (Pb)    2 mg/l 
 c)  Cadmium   *) (Cd)    0,5 mg/l 
 d)  Chrom 6-wertig *)   (Cr)    0,5 mg(l 
 e)  Chrom *)  (Cr)    3 mg/l 
 f)  Kupfer *)  (Cu)    2 mg/l 
 g)  Nickel *)  (Ni)    3 mg/l 
 h)  Quecksilber  *) (Hg)    0,05 mg/l 
 i)  Selen   (Se)    1 mg/l 
 j)  Zink *)  (Zn)    5 mg/l 
 k)  Zinn   (Sn)    5 mg/l 
 l)  Cobalt   (Co)    5 mg/l 
 m)  Silber   (Ag)    2 mg/l 
*) Bei landwirtschaftlicher Nutzung des Klärschlamm es, die bei günstiger Lage 
des Absatzgebietes im Sinne des Recycling das beste  Verfahren der 
Schlammbeseitigung darstellt, die einschlägigen Mer kblätter zu beachten und ggf. 
die Schwermetallfrachten der Einleitung zu begrenze n (siehe auch 
Klärschlammverordnung). 
6. Anorganische Stoffe (gelöst)  
 a) Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak  80 mg/l < 5.000 EG 
  (NH4-N-I-NH3-N)       
         200 mg/l > 5.000 EG 
 b) Cyanid, gesamt      20 mg/l 
 c) Fluorid (F)      60 mg/l    
 d) Nitrit, falls größere Frachten anfallen 10 mg/l  
  (NO2-N) 
 e) Sulfat (SO4)      600 mg/l 
 f) Phosphorverbindungen (P)    15 mg/l 
7. Organische Stoffe 
 a) wasserdampfflüchtige,  halogenfreie Phenole  100 mg/l 
  (als C6H3OH) 
 b) Farbstoffe      Nur in einer so niedrigen  
         Konzentration, dass der  
         Vorfluter nach der 
Einleitung          des Ablaufs einer 
mechanisch-         biologischen 
Kläranlage           visuell nicht 
mehr gefärbt          erscheint, z.B. 
für roten           Farbstoff: 
Extinktion 0,05          cm-1 
8. Spontan sauerstoffverbrauchende Stoffe  
   gemäß dem Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-,  
    Abwasser- und Schlammuntersuchung  
    *) Bestimmung der spontanen Sauerstoffzehrung 
    (G 24)*17. 
    Lieferung: 1986      100mg/l                        
9. Für vorerst nicht aufgeführte Stoffe werden die Ein leitungswerte im 
Bedarfsfalle gesetzt. 
(7) Bei der Einleitung von Schmutzwasser von gewerb lich oder 
industriell genutzten Grundstücken oder von anderem  nicht 
häuslichen Schmutzwasser in öffentlichen Abwasseran lagen ist eine 
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qualifizierte Stichprobe vorzusehen. Sie umfasst mi ndestens fünf 
Stichproben, die – in einem Zeitraum von höchstens zwei Stunden im 
Abstand von nicht weniger als zwei Minuten entnomme n – gemischt 
werden. Die Mischprobe ist nicht bei den Parametern  Temperatur und 
ph-Wert anzuwenden. 
Bei der Einleitung sind die vorstehend genannten Gr enzwerte 
einzuhalten. Der Grenzwert gilt auch dann als einge halten, wenn 
die Ergebnisse der letzten fünf im Rahmen der gemei ndlichen 
Überwachung durchgeführten Überprüfungen in vier Fä llen diesen 
Grenzwert nicht überschreiten und kein Ergebnis die sen Grenzwert 
um mehr als 100 % übersteigt. Überprüfungen, die lä nger als drei 
Jahre zurückliegen, bleiben dabei unberücksichtigt.  
Die zur Ermittlung der physikalischen und chemische n 
Beschaffenheit der Abwässer notwendigen Untersuchun gen sind nach 
dem Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwass er- und 
Schlammuntersuchung in der jeweils gültigen Fassung  oder den 
entsprechenden DIN-Normen des Fachnormenausschusses  Wasserwesen im 
Deutschen Institut für Normung e.V. Berlin auszufüh ren. 
(8) Niedrigere als die aufgeführten Einleitungswert e und 
Frachtbegrenzungen können im Einzelfall festgesetzt  und die 
Einhaltung der geringen Einleitungswerte angeordnet  werden, soweit 
dies nach den Umständen des Falles geboten erschein t, um eine 
Gefährdung der öffentlichen Abwasseranlage(n) oder der bei der/den 
Anlage(n) beschäftigten Personen, die Beeinträchtig ung der 
Benutzbarkeit der Anlage(n) oder eine Erschwerung d er 
Abwasserbehandlung sowie der landwirtschaftlichen 
Klärschlammverwertung zu verhüten. Das Einleiten od er Einbringen 
von Stoffen, die die geringeren Einleitungswerte üb erschreiten, 
fällt im Geltungsbereich der Anordnung unter das Ei nleitverbot 
nach § 11 Abs. 6. 
Höhere Einleitungswerte können im Einzelfall – nur unter Vorbehalt 
des jederzeitigen Widerrufs – zugelassen werden, we nn nach den 
Besonderheiten des Falles die schädlichen Stoffe un d Eigenschaften 
der Abwässer innerhalb dieser Grenzen für die öffen tliche(n) 
Abwasseranlage(n), die bei ihnen beschäftigten Pers onen und die 
Abwasserbehandlung vertretbar sind. 
(9) Es ist unzulässig, entgegen den jeweiligen in B etracht 
kommenden Regeln der Technik, Abwasser zu verdünnen  oder zu 
vermischen, um Einleitungswerte zu umgehen oder die  
Einleitungswerte zu erreichen. Dies gilt nicht in B ezug auf den 
Parameter Temperatur. 
(10) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Schm utzwasser nicht 
den Anforderungen gemäß den vorstehenden Regelungen  entspricht, so 
sind vom Verursacher geeignete Vorbehandlungsanlage n zum 
Ausgleich, zur Kühlung, zur Rückhaltung von Fest- o der 
Leichtstoffen, zur Neutralisation oder zur Entgiftu ng zu erstellen 
und geeignete Rückhaltemaßnahmen zu ergreifen. 
(11) Die Gemeinde kann eine Rückhaltung des Nieders chlagswassers 
auf dem Grundstück fordern, wenn die zulässigen Abf lussmengen 
überschritten werden und ein Anschlusszwang besteht . 
(12) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwässer  im Sinne des § 
8 Abs. 4 - 6  unzulässigerweise in die öffentliche( n) 
Abwasseranlage(n) eingeleitet, ist die Gemeinde ver pflichtet, auf 
Kosten des Grundstückseigentümers die dadurch entst ehenden Schäden 
in der Abwasseranlage zu beseitigen, Untersuchungen  und Messungen 
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des Abwassers vorzunehmen und selbsttätige Meßgerät e mit den dafür 
erforderlichen Kontrollschächten einbauen zu lassen . 
(13) Für Einleitungen in den Bürgermeisterkanal sin d die Vorgaben 
der erteilten Zustimmung durch die Gemeinde einzuha lten, die sich 
wiederum nach den Bedingungen der wasserrechtlichen  Erlaubnis der 
zuständigen Wasserbehörde für den Bürgermeisterkana l richten. 
(14) Für Einleitungen über Kleinkläranlagen direkt in die Vorflut 
sind die Vorgaben der jeweiligen wasserrechtlichen Erlaubnis sowie 
die gegebenenfalls weiteren Auflagen der zuständige n Wasserbehörde 
bindend. 
 
            
§ 9 - Kraftfahrzeuge 
 
1) Kraftfahrzeuge dürfen auf öffentlichen Straßen u nd Flächen 
nicht abgespritzt oder mit brennbaren, ölauflösende n oder 
schaumbildenden Flüssigkeiten behandelt werden. 
2) Bezüglich Waschanlagen auf privatem Grund gilt §  8 Abs. 5  
entsprechend.                                                         
 
 
 
 
II. Besondere Bestimmungen für zentrale Abwasseranl agen 
 
 
§ 10 -  Grundstücksanschluss 
 
(1) Jedes Grundstück muss einen eigenen, unmittelba ren Anschluss 
an die jeweilige öffentliche Abwasseranlage haben. Erfolgt die 
Entwässerung im Drucksystem, so kann die Gemeinde o der bei 
Einschaltung eines Dritten der Dritte für zwei Grun dstücke einen 
gemeinsamen Schacht mit Pumpe und elektrischer Steu erungsanlage 
auf einem der beiden Grundstücke lediglich einen An schlussstutzen 
für das zweite Grundstück vorsehen. Die Lage und li chte Weite des 
Anschlusskanals und die Anordnung der Revisionsschä chte bzw. des 
Pumpenschachtes bestimmt die Gemeinde.   
(2) Die Gemeinde oder bei Einschaltung eines Dritte n der Dritte 
kann ausnahmsweise den Anschluss mehrerer Grundstüc ke an einen 
gemeinsamen Grundstücksanschlusskanal zulassen. Die se Ausnahme 
setzt voraus, dass die beteiligten Grundstückseigen tümer die 
Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen auf dem jeweils fre mden Grundstück 
durch Eintragung einer Baulast gesichert haben. 
(3) Die Gemeinde oder bei Einschaltung eines Dritte n der Dritte 
lässt die Anschlusskanäle für die Schmutz- und 
Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich der 
Revisionsschächte bzw.Pumpschächte mit Pumpe herste llen. 
(4) Ergeben sich bei der Ausführung des Anschlusska nals 
unvorhergesehene Schwierigkeiten, die auch ein Abwe ichen von dem 
genehmigten Plan erfordern können, so hat der 
Grundstückseigentümer den dadurch für die Anpassung  seiner 
Grundstücksentwässerungsanlage entstehenden Aufwand  zu tragen. 
Der Grundstückseigentümer kann keine Ansprüche gelt end machen für 
Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die durch sol che Änderungen 
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des Anschlusskanals beim Bau und beim Betrieb der 
Grundstücksentwässerungsanlage entstehen. 
(5) Die Gemeinde oder bei Einschaltung eines Dritte n der Dritte 
hat den Anschlusskanal zu unterhalten und bei Verst opfungen zu 
reinigen. Der Grundstückseigentümer hat die Kosten für die 
Reinigung des Grundstücksanschlusskanals zu erstatt en, wenn die 
Reinigung durch sein Verschulden erforderlich gewor den ist. 
Der Anschlusskanal wird vom Anschlussnehmer finanzi ert und geht in 
das Eigentum der Gemeinde über und wird von dieser oder bei 
Einschaltung eines Dritten beim Dritten hergestellt , unterhalten, 
erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 
(6) Der Grundstückseigentümer darf den Grundstücksa nschlusskanal 
nicht verändern oder verändern lassen (§ 6 Abs. 3 S atz 2 gilt 
entsprechend). 
 
 
§ 11 - Grundstücksentwässerungsanlage 
  
(1) Die Entwässerungsanlage auf dem anzuschließende n Grundstück 
ist vom Grundstückseigentümer nach den jeweils gelt enden Regeln 
der Technik, insbesondere gemäß DIN 1986 und nach d en Bestimmungen 
dieser Satzung auf eigene Kosten zu errichten und z u betreiben. 
Ist für das Ableiten der Abwässer in den Kanalansch luss ein 
natürliches Gefälle nicht vorhanden oder besteht Rü ckstaugefahr, 
die durch eine Rückstauvorrichtung nicht sicher bes eitigt werden 
kann, so muss eine Abwasserhebeanlage eingebaut wer den. 
(2) Die Verfüllung von Rohrgräben hat nach DIN 18 3 00 zu 
erfolgen. Die Herstellung von Rohrgräben, das Verle gen des 
Hausanschlusses bis zur öffentlichen Abwasseranlage  sowie das 
Verfüllen der Rohrgräben darf nur durch einen Unter nehmer 
erfolgen, der gegenüber der Gemeinde oder bei Einsc haltung eines 
Dritten der Dritte die erforderliche Sachkunde nach gewiesen hat. 
Auf Antrag können auf Grundlage der gesetzlichen Be stimmungen 
Eigenleistungen erbracht werden. 
(3) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst na ch ihrer 
Abnahme durch die Gemeinde oder bei Einschaltung ei nes Dritten 
durch den Dritten in Betrieb genommen werden. 
Bis zur Abnahme dürfen die Rohrgräben nicht verfüll t werden. Über 
das Prüfungsergebnis wird ein Abnahmeschein ausgefe rtigt, soweit 
das Prüfungsergebnis die Inbetriebnahme der Anlage erlaubt. 
Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind  diese 
innerhalb der gestellten Frist zu beseitigen. Der A bnahmeschein 
befreit den Grundstückseigentümer nicht von seiner Haftung für den 
ordungsgemäßen Zustand der Grundstücksentwässerungs anlage. 
(4) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in  einem 
einwandfreien und betriebsfähigen Zustand zu erhalt en. Werden 
Mängel festgestellt, so kann die Gemeinde oder bei Einschaltung 
eines Dritten der Dritte fordern, dass die 
Grundstücksentwässerungsanlage auf Kosten des 
Grundstückseigentümers in den vorschriftsmäßigen Zu stand gebracht 
wird. 
(5) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungs anlagen nicht 
oder nicht mehr den jeweils geltenden Bestimmungen im Sinne des § 
11 Abs.1, so hat der Grundstückseigentümer sie ents prechend auf 
eigene Kosten anzupassen. Die Gemeinde kann eine so lche Anpassung 
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verlangen. Sie hat dazu dem Grundstückseigentümer e ine angemessene 
Frist einzuräumen. Der Grundstückseigentümer ist zu r Anpassung der 
Grundstücksentwässerungsanlage auch dann verpflicht et, wenn 
Änderungen an der öffenlichen Abwasseranlage das er forderlich 
machen. Die Anpassungsmaßnahmen bedürfen der Genehm igung durch die 
Gemeinde. Die §§ 6 und 7 dieser Satzung sind entspr echend 
anzuwenden. 
  
 
§ 12 - Überwachung der Grundstücksentwässerungsanla gen 
 
(1) Der Gemeinde oder ihren Beauftragten ist zur Pr üfung der 
Grundstücksentwässerungsanlage oder zur Beseitigung  von Störungen 
sofort und ungehindert Zutritt zu dieser Anlage, zu  den 
Abwasserbehandlungsanlagen und zu den Abwasseranfal lstellen zu 
gewähren. Sie sind berechtigt, notwendige Maßnahmen  anzuordnen, 
insbesondere das eingeleitete oder einzuleitende Ab wasser zu 
überprüfen und Proben zu entnehmen. 
(2) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere 
Vorbehandlungsanlagen, Revisionsschächte, Rückstauv erschlüsse 
sowie Abwasserbehandlungsanlagen müssen zugänglich sein. 
(3) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, all e zur Prüfung 
der Grundstücksentwässerungsanlage geforderten Ausk ünfte zu 
erteilen. 
    
           
§ 13 - Sicherung gegen Rückstau 
 
(1) Rückstauebene ist die Straßenoberfläche vor dem  
anzuschließenden Grundstück. Unter dem Rückstau lie gende Räume, 
Schächte, Schmutz- und Regenwasserabläufe usw. müss en nach den 
technischen Bestimmungen für den Bau von 
Grundstücksentwässerungsanlagen gemäß DIN 1986 gege n Rückstau 
abgsichert sein. Die Sperrvorrichtungen sind dauern d geschlossen 
zu halten und dürfen nur bei Bedarf geöffnet werden . 
(2) Wo die Absperrvorrichtungen nicht dauernd gesch lossen sein 
können oder die angrenzenden Räume unbedingt gegen Rückstau 
geschützt werden müssen, z.B. Wohnungen, gewerblich e Räume, 
Lagerräume für Lebensmittel oder andere wertvolle G üter, ist das 
Schmutzwasser mit einer automatisch arbeitenden Abw asserhebeanlage 
bis über die Rückstauebene zu heben und dann in die  öffentliche 
Abwasseranlage zu leiten. 
(3) Für Schäden durch Rückstau haftet die Gemeinde und bei 
Einschaltung eines Dritten der Dritte nicht.  
  
      
 
 
 
 
 
III. Besondere Vorschriften für die dezentrale Abwa sseranalge 
 
 
§ 14 - Bau und Betrieb der dezentralen Abwasseranla ge 
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(1) Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose Gr uben und 
Kleinkläranlagen) sind vom Grundstückseigentümer be i der unteren 
Wasserbehörde zu beantragen und gemäß DIN  1386, DI N 4261 
(„Kläranlagen, Anwendung, Bemesseung, Ausführung un d Betrieb“) und 
DIN EN 12566 zu errichten, zu betreiben und von die ser abnehmen zu 
lassen.  
2) Für den Entwässerungsantrag gilt § 7 Abs. 1, Abs . 2 Lit. a - 
d, Abs. 4 und Abs. 5 entsprechend. 
3) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind so anzu legen, dass 
das Entsorgungsfahrzeug ungehindert anfahren und di e 
Grundstücksentwässerungsanlage ohne weiteres entlee rt werden kann. 
(4) Für die Überwachung gilt § 12 sinngemäß. 
 
 
§ 15 - Einbringungsverbot 
 
In die Grundstücksentwässerungsanlagen dürfen die i n § 8 Abs. 4 
aufgeführten Stoffe nicht eingeleitet werden. § 8 A bs. 4 Satz 4 
bleibt unberührt. 
 
 
§ 16 – Entleerung 
 
(1) Die Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgru ben werden von 
der Gemeinde oder ihren Beauftragten regelmäßig ent leert bzw. 
entschlammt. Zu diesem Zweck ist der Gemeinde oder ihren 
Beauftragten ungehindert Zutritt zu gewähren. Das a nfallende 
Abwasser bzw. der anfallende Fäkalschlamm werden ei ner 
Behandlungsanlage zugeführt.  
(2) Die Entleerungshäufigkeit wird durch die Gemein de festgesetzt. 
Die Kosten der Entleerung/Entschlammung trägt der 
Grundstückseigentümer nach Maßgabe der Gebührensatz ung für 
dezentrale Abwasseranlagen. Der Grundstückseigentüm er ist 
verpflichtet, rechtzeitig – mindestens eine Woche v orher – die 
Notwendigkeit der Entleerung beim Entsorger anzuzei gen. 
(3) Die Gemeinde oder ihre Beauftragten können Ents orgungstermine 
bekanntgegen. Die Bekanntgabe kann öffentlich gesch ehen. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle Vorkeh rungen zu 
treffen, damit die Entsorgung zum festgesetzten Zei tpunkt erfolgen 
kann. 
 
 
§ 17 Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage n 
 und Betretungsrecht 
 
(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, 
Vorbehandlungsanlagen, soweit sie im einzelnen vorg eschrieben sind 
so zu betreiben, zu überwachen und zu unterhalten, dass die 
Schädlichkeit des Abwassers unter Beachtung und Anw endung der 
allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik so  gering wie 
möglich gehalten wird. Die in den Vorbehandlungsanl agen 
anfallenden Leichtstoffe, Feststoffe oder Schlämme sind 
rechtzeitig und regelmäßig zu entsorgen. Anlagen mi t 
unzulänglicher Vorbehandlungsleistung sind unverzüg lich zu 
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verändern. Die untere Wasserbehörde kann verlangen,  dass eine 
Person bestimmt wird, die für die Bedienung der 
Vorbehandlungsanlage  verantwortlich ist. Der Betre iber solcher 
Anlagen hat durch die Eigenkontrolle zu gewährleist en, dass die 
Einzelverfügung von der unteren Wasserbehörde oder bei 
Einschaltung eines Dritten vom Dritten vorgegebene 
Einleitungswerte für vorbehandeltes Abwasser eingeh alten werden 
und die in dieser Satzung von der Einleitung ausgen ommenen Stoffe 
nicht in die öffentliche Abwasseranlage gelangen. Ü ber die 
Eigenkontrolle ist ein Betriebstagebuch zu führen ( § 6 Abs. 5 gilt 
entsprechend). 
(2) Beauftragten der Gemeinde ist zur Prüfung der d ezentralen 
Abwasseranlage oder zur Beseitigung von Störungen s ofort und 
ungehindert Zutritt zu gewähren. Beauftragte der Ge meinde sind 
berechtigt, notwendige Maßnahmen anzuordnen, insbes ondere Proben 
zu entnehmen. 
(4) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, all e zur Prüfung 
der dezentralen Abwasseranlage erforderlichen Auskü nfte zu 
erteilen. 
 
 
 
IV. Schlussvorschriften 
 
§ 18 - Maßnahmen an der öffentlichen Abwasseranlage  
 
Einrichtungen öffentlicher Abwasseranlagen dürfen n ur von 
Beauftragten der Gemeinde oder mit Zustimmung der G emeinde oder 
bei Einschaltung eines Dritten des Dritten betreten  werden. 
Eingriffe an öffentlichen Abwasseranlagen sind unzu lässig. 
 
 
§ 19 – Anzeigepflichten  
 
(1) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzunge n des 
Anschlusszwanges (§ 3 Abs. 1), so hat der Grundstüc kseigentümer 
dies unverzüglich der Gemeinde oder bei Einschaltun g eines Dritten 
dem Dritten mitzuteilen. 
(2) Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in die 
öffentliche Abwasseranlage, so ist die untere Wasse rbehörde oder 
bei Beauftragung eines Dritten der Dritte unverzügl ich - mündlich 
oder fernmündlich, anschließend zudem schriftlich -  zu 
unterrichten.                                           
(3) Der Grundstückseigentümer hat Betriebsstörungen  oder Mängel 
am Anschlusskanal und an der Grundstücksentwässerun g unverzüglich 
- mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem sc hriftlich - der 
Gemeinde oder bei Beauftragung eines Dritten dem Dr itten 
mitzuteilen. 
(4) Bei Wechsel des Eigentums an einem Grundstück h at der 
bisherige Grundstückseigentümer die Rechtsänderung unverzüglich 
der Gemeinde oder bei Beauftragung eines Dritten de m Drittem 
schriftlich mitzuteilen. Zu dieser Mitteilung ist a uch der neue 
Grundstückseigentümer verpflichtet. 
(5) Wenn Art und Menge des Abwassers sich erheblich  ändern (z.B. 
bei Produktionsumstellungen), so hat der Grundstück seigentümer 
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dies unverzüglich der unteren Wasserbehörde oder be i Beauftragung 
eines Dritten dem Dritten mitzuteilen. 
   
    
§ 20 - Altanlagen 
 
(1) Anlagen, die vor dem Anschluss an die öffentlic he 
Abwasseranlage der Beseitigung des auf dem Grundstü ck anfallenden 
Abwassers dienten und die nicht als Bestandteil der  
angeschlossenen Grundstücksentwässerungsanlage gene hmigt sind, hat 
der Grundstückseigentümer innerhalb von drei Monate n auf seine 
Kosten so herzurichten, dass sie für die Aufnahme o der Ableitung 
von Schmutzwasser nicht mehr benutzt werden können.   
2) Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, sch ließt die 
Gemeinde den Anschluss auf Kosten des Grundstücksei gentümers. 
 
 
§ 21 - Vorhaben des Bundes und des Landes 
 
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für Vor haben des 
Bundes und des Landes, soweit dem gesetzliche Regel ungen nicht 
entgegenstehen. 
 
 
§ 22 - Befreiungen 
 
(1) Die Gemeinde kann von Bestimmungen in §§ 5 ff. dieser 
Satzung, soweit sie keine Ausnahme vorsehen, Befrei ung erteilen, 
wenn die Durchführung dieser Bestimmungen im Einzel fall zu einer 
offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde un d die Befreiung 
mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 
(2) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflag en sowie 
befristet erteilt werden. Sie steht unter dem Vorbe halt des 
jederzeitigen Widerrufs. 
 
 
§ 23 - Haftung 
 
(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzun g oder 
satzungswidriges Handeln entstehen, haftet der Veru rsacher. Dies 
gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung sch ädliche 
Abwässer und sonstige Stoffe in die öffentlichen Ab wasseranlagen 
oder Gewässer eingeleitet werden. Ferner hat der Ve rursacher die 
Gemeinde von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die Dritte in 
diesem Zusammenhang gegen die Gemeinde geltend mach en. 
(2) Wer entgegen § 18 unbefugt Einrichtungen von Ab wasseranlagen 
betritt oder Eingriffe an ihnen vornimmt, haftet fü r entstehende 
Schäden. 
(3) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für a lle Schäden, 
die der Gemeinde oder bei Einschaltung eines Dritte n dem Dritten 
durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwä sserungsanlage, 
ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sach gemäßes 
Bedienen entstehen. 
(4) Wer durch Nichtbeachten der Einleitbedingungen dieser Satzung 
die Erhöhung der Abwasserabgabe (§ 9 Abs. 5 AbwAG) verursacht, hat 
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der Gemeinde den erhöhten Betrag der Abwasserabgabe  zu erstatten. 
(5) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner.  
(6) Gegen Überschwämmungsschäden als Folge von 
a)Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z.B.  bei Hoch-            
wasser, Wolkenbrüchen, Frostschäden oder Schneeschm elze; 
b)Betriebsstörungen z.B. Ausfall eines Pumpwerkes; 
c)Behinderung des Abwasserabflusses, z.B. Kanalbruc h 
o.Verstopfung; 
d)zeitweiliger Stillegung der öffentlichen Abwasser anlage, z.B.    
bei Reinigungsarbeiten im Straßenkanal oder Ausführ ung von     
Anschlussarbeiten; 
hat der Grundstückseigentümer sein Grundstück und s eine Gebäude 
selbst zu schützen. Ein Anspruch auf Schadenersatz hat er nicht, 
soweit die eingetretenen Schäden nicht schuldhaft v on der Gemeinde 
oder bei Einschaltung eines Dritten dem Dritten ver ursacht worden 
sind. In gleichem Umfang hat er die Gemeinde oder b ei Einschaltung 
eines Dritten dem Dritten von allen Ersatzansprüche n 
freizustellen, die andere deswegen bei ihm geltend machen. 
(7) Wenn bei der dezentralen Entsorgung trotz erfol gter Anmeldung 
zur Entleerung oder Entschlammung infolge höherer G ewalt, Streik, 
Betriebsstörungen oder betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die 
Entsorgung erst verspätet durchgeführt werden kann oder 
eingeschränkt bzw. unterbrochen werden muss, hat de r 
Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf Ersatz ev entuell dadurch 
bedingter Schäden. 
 
 
§ 24 - Zwangsmittel  
 
(1) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satz ung nicht 
befolgt werden oder gegen sie verstoßen wird, kann ein Zwangsgeld 
bis zu 55.000,00 € angedroht und festgesetzt werden . Die zu 
erzwingende Handlung kann nach vorheriger Androhung  im Wege der 
Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen durchgese tzt werden. 
Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme we rden im Verwal- 
tungszwangsverfahren eingezogen. 
(2) Im übrigen wird auf die §§ 86 ff. des Sicherhei ts- und 
Ordnungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern verwiesen. 
 
 
§ 25 - Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordungswidrig handelt im Sinne des § 134 LWaG, wer 
vorsätzlich 
oder fahrlässig entgegen 
  1. § 3 Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig a n die  
     öffentliche Abwasseranlage anschließen lässt; 
  2. § 4 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in d ie öffentlichen 
     Abwasseranlagen ableitet; 
  3. dem nach § 6 genehmigten Entwässerungsantrag d ie Anlage aus- 
     führt; 
  4. § 7 den Anschluss seines Grundstückes an die ö ffentliche  
     Abwasseranlage oder die Änderung der Entwässer ungsgenehmigung 
     nicht beantragt; 
  5. §§ 9 und 15 Abwasser einleitet, das einem Einl eitungs verbot                                    
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     unterliegt oder Abwasser einleitet, dass  nicht den                                          
     Einleitungswerten entspricht. 
  6. § 11 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsanlage  oder auch     
     Teile hiervon vor der Abnahme in Betrieb nimmt  oder   
     Rohrgräben vor der Abnahme verfüllt; 
  7. § 11 Abs. 4 die Entwässerungsanlage seines Gru ndstücks nicht  
     ordnungsgemäß betreibt; 
  8. § 12 bzw. 17 Beauftragten der Gemeinde nicht u ngehindert  
     Zutritt zu allen Teilen der Grundstücksentwäss erungsanlage 
     gewährt; 
  9. § 14 Abs. 1 die dezentrale Abwasseranlage nich t beantragt, 
     errichtet, betreibt und abnehmen lässt; 
 10. § 16 Abs. 1 und 2 die Entleerung behindert; 
 11. § 16 Abs. 3 die Anzeige der notwendigen Gruben entleerung 
     unterlässt; 
 12. § 18 die öffentliche Abwasseranlage betritt od er sonstige  
     Maßnahmen an ihr vornimmt; 
 13. § 19 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht u nverzüglich 
     erfüllt. 
2) Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
55.000,00 € geahndet werden. 
 
 
§ 26 - Beiträge und Gebühren 
 
(1) Für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 
der Abwasseranlagen werden Beiträge erhoben, und fü r die Benutzung 
der zentralen und dezentralen öffentlichen Abwasser anlagen sind 
Gebühren nach besonderen Rechtsvorschriften zu erhe ben. 
(2) Für Verwaltungsvorgänge im Zusammenhang mit die ser Satzung 
werden Verwaltungskosten nach dem Verwaltungskosten gesetz und der 
Kostenverordnung für Amtshandlungen der Wasserwirts chaft erhoben. 
(3) Bei Einschaltung eines beauftragen Dritten find en das 
Verwaltungskostengesetz und die Kostenverordnung fü r 
Amtshandlungen der Wasserwirtschaft analoge Anwendu ng.   
 
 
§ 27 – Übergangsregelung 
 
(1) Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten  
Genehmigungsverfahren werden nach den Vorschriften dieser Satzung 
weitergeführt. 
(2) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die  
Anschlussvoraussetzungen gegeben sind und das Grund stück noch 
nicht an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlos sen ist, ist 
der Entwässerungsantrag gemäß § 7 dieser Satzung sp ätestens zwei 
Monate nach ihrem Inkrafttreten einzureichen. 
 
 
 
 
§ 28 - Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen  Bekanntmachung 
in Kraft.  
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Lüssow,                                 Bürgermeist erin 
 
 
  
 
 
  
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens-  und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gem.  § 5 Abs. 5 der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpom mern nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekann tmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gi lt nicht für 
die Verletzung von Anzeige- , Bekanntmachungs- oder  
Genehmigungsvorschriften. 
 
                                                                                     
    
   
                                                         


